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Informationen für Tagespflegepersonen 
Datenschutzhinweise im Zusammenhang  
mit den Leistungen und anderen Aufgaben  
der Jugendhilfe gemäß SGB VIII in Verbindung  
mit Art. 13 DSGVO  

 

Verantwortlich: 

Landratsamt Forchheim 

Am Streckerplatz 3 

91301 Forchheim 

Telef.-Nr.: 09191-86-0 

 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: 

Landratsamt Forchheim 

Franziska Hofmeister 

Am Streckerplatz 3 

91301 Forchheim 

Telef.-Nr.: 09191 – 86 -6000 

E-Mail: datenschutz@lra-fo.de  

 

Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 

Wir benötigen Ihre Daten, um die Leistungen und andere Aufgaben der Jugendhilfe gemäß SGB VIII 

erfüllen zu können. 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 60 SGB I. 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, können von Ihnen gestellte Anträge bezüglich 

Leistungen sowie andere Aufgaben der Jugendhilfe nicht bearbeitet oder nicht erfüllt werden. 

 

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben a, c, e und Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a 

DSGVO in Verbindung mit §§ 62ff SGB VIII verarbeitet. 

Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb des Amtes für Jugend, Familie und Senioren  

Forchheim weitergegeben gemäß § 64 SGB VIII. Diese Personen sind zur Wahrung des Datenschutzes 

verpflichtet. 

 

Ihre Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, ggf. Haustiere) werden an Eltern, 

die einen Betreuungsplatz bei einer Tagespflegeperson suchen, weitergegeben. 

 

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern wir in Papier- und elektronischer Form. Die 

elektronische Datenspeicherung erfolgt auf den Servern des Landratsamtes  Forchheim. 

Ihre Daten werden nach der Erhebung am Landratsamt Forchheim so lange gespeichert, wie dies 

unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß den „Empfehlungen über die 

Aufbewahrung von Akten der Jugendämter“ des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie und Frauen, für die Erfüllung der Leistungen und anderer Aufgaben der 

Jugendhilfe erforderlich ist. Das sind 3 Jahre, beginnend mit Ablauf des Jahres, in dem das letzte 

Schriftstück zu den Akten genommen wurde. 
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Nach der Datenschutzgrundverordnung (Art. 15 – 21) stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Sie können bei uns beantragen Auskunft über Ihre Daten zu erhalten, die bei uns gespeichert sind. 

Sie können bei uns eine kostenlose Kopie dieser Daten beantragen. 

Sie können bei uns beantragen, Ihre Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

Sie können bei uns beantragen, Ihre Daten zu vervollständigen, wenn sie unvollständig sind. 

Sie können bei uns beantragen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken. Das können Sie 

insbesondere dann tun, wenn Sie verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen und noch nicht geklärt 

ist, ob die Daten tatsächlich unrichtig sind. 

Sie können bei uns beantragen, Ihre Daten zu löschen, sofern dies nicht durch Art. 17 Abs. 3 

ausgeschlossen ist. 

Sie haben das Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten im Sinne des Art. 20 DGSVO 

 

Wenn Sie in  die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Amt für Jugend, Familie 

und Senioren Forchheim durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die 

Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf gilt aber nicht rückwirkend. Er macht 

die vor dem Widerruf stattgefundene Verarbeitung Ihrer Daten nicht rechtswidrig. 

 

Sie können sich über uns beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz beschweren 

(Art. 77 DSGVO). 

Aufsichtsbehörde: 

Geschäftsstelle des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Postfach 22 12 19 

80502 München 

Telef.-Nr.: 089 – 212672 – 0 

Fax-Nr.: 089 – 212672 – 50 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft das Landratsamt 

Forchheim, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 


